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Daß endlich alle öffentlichen Beamten von
ihren Besoldungen mehr eingeschlagen wurden,
als der Unterschied des Soldes eines Briga-
benchcfs gegen den eines Bataillonschefs brin-
gen mag.

Ueber den obigen Antrag des Vollziehungs-
dircktoriums dem bisherigen Legionschef einen
höhern Rang und Sold zu bestimmen, als die
neuen Gesetze über die Formation der stehen
den Truppen in besondere Bataillone festsetzen,

zur einfache?« Tagesordnung zu schreiten.
Secretan im Namen einer Commission

trägt darauf an, der gestrigen Bothfchaft des
.Direktoriums zu entsprechen, welche für das
Kriegsministerium 400,000 Franken begehrte.

Kilchniann, ungeachtet er Mitglied der
Commission ist, kann nicht für das Gutachten
stimmen, wegen Mangel an Geld, und weil
noch keine Rechnungen eingegeben wurden; er
will nur die Hälfte dieser Summe gestatten.

Herzog v. M. ist Kilchmanns Meinung
weil er erst Rechnung sehen will, denn allem-
halben klagt man über Nichtbezahlung, und
doch fodert man uizs häufig genug Geld ab.

Herzog v. Eff. Wenn wir Soldaten haben
wollen, Io müssen wir ihnen nicht Rosen
zeigen, und sie doch nicht daran riechen lass

sen, und besonders müssen wir uns nicht in
den Fall setzen, daß die Soldaten darum nicht
besoldet
ten wollen

S e

da, wenn wir schon dasselbe decretirt haben!
es ist ungerecht zu sagen, es sey noch niemand
bezahlt, und eben so ungerecht ist es immer,
so um Rechnungablegen zu schreien, da dieses

unter den gegenwärtigen Umständen unmöglich
ist; er untcrstüzt Herzogs Meinung.

Kühn begreift nichts von dieser Berathung:
immer rnft man, man wolle die Republik, und
doch will man nie das, was dazu dient, sie zu
unterstützen; man schreit für die Rechnung
aber nur, weil diejenigen, welche so schreie»
nicht rechnen können, sonst könnten sie nach

zählen, was unsere Truppen kosten, und was
also zu ihrem Unterhalt erfodert wird und daß
es atw traurige Unwissenheit ve-räth, wenn
wi> uns über diese Gelobegehren erschweren;
er stimmt zum Gutachten.

(Die Fortsetzung folgt.)

Inländische Nachrichten.
Abschrift eines Briefes des Generaladjutanten

Laharpcs an den Kriegsminister.

Zürich, 23. Sept. 1799.

Mein Bruder wird Ihnen regelmäßig die Ab-
fchrist von meinen Billets Übermacht haben,
das lezte war von vorgestern Abends, datirt
aus der hiesigen Stadt; seitdem war ich ill
Uznach mit dem Obergeneral; ich ließ dm
Bürger Snell zurük, der Ihnen die militärischen
Begebenheiten mittheilen wird.

Ich reise mit dem Obergeneral nach Winter-?
thur, und vielleicht nach Frauenfeld, von wo--
her ich dem Statthalter von Zürich schreiben
werde, der Ihnen die Neuigkeiten zuseuden
wird.

Das Resultat aller Attaquen ist folgendes:
20,000 Mann wurden theils gerodet, theils
verwundet, theils gefangen, unter welchen
vier Generäle sind; mehr als hundert Ka-
nonen, alle Bagage, und ein Theil der
Kriegskasse wurden erbeutet. Die russischen
Generäle äusser» daß sie einen solchen Unfall
noch nicht erlebt haben. Als eine Begebenheit
ohne Beispiel kanp betrachtet werden, daß
zwei russische Bataillons von Grenadieren sich

Der rechte Flügel der Division von Soult
wurde von einem feindlichen Corps umgangen,
welches Lecourbcs Brigade am linken Flügel zu-
rükgeworfen hatte, und schon in Glarus ein-
gerükt war. Der Obergencral gab von Uznach
Ordres, um jenes Corps zurukzujagen oder
aufzureiben.

Unterzeichnet: î a h a r p e.

Dem franz. Original gleichlautend;

DerGen. Sekr. des Vollzielmngsdirekt.,
Mousson.

Großer Rath, 27. Sept. Begnad igungs-
beschluß sür Ronca.

Senat, 27. Sept. Nichts von Bedeu-
tung.
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